
 

Vereinsstunden-Konzept FSV Oßweil 1924 e.V.  
 
 
1. Warum Vereinsstunden? 

• Da wir auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen sind und um den 
Fortbestand unseres Vereins sicherzustellen, werden Vereinsstunden eingeführt.  

• Die Vereinsstunden sollen dafür Sorge tragen, die Arbeitslast, die in unserem 
Verein anfällt, gleichmäßig zu verteilen.  
 

 
2. Wer muss Vereinsstunden ableisten? 

• Jedes aktive Mitglied zwischen 14 bis 64 Jahren. 

• Jüngere/ältere Mitglieder sind von dieser Pflicht ausgenommen. 

• Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die die Sportanlage (Kabinen, Sportplatz) nutzen. 

• Bei Vereinsein- oder austritten im laufenden Kalenderjahr gelten die 
Vereinsstunden anteilig.  

• In Rücksprache mit dem Vorstand können sich Mitglieder bei Härtefällen von den 
Vereinsstunden befreien lassen. 
 

 
3. Wie viele Vereinsstunden müssen geleistet werden? 

• Pro Kalenderjahr müssen von jedem Mitglied 10 Stunden geleistet werden. 

• Tritt jemand unterjährig ein oder wird im Kalenderjahr 14 Jahre alt, wird der Anteil 
monatsweise berechnet. Der Wert wird immer auf volle Stunden abgerundet und für 
den ganzen Monat, unabhängiges des Eintritts- oder Geburtstages berechnet.  

Pflichtstunden = 10 x  
𝑣𝑒𝑟𝑏𝑙𝑒𝑖𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒

12
  

Beispielrechnung für Eintritt im Dezember: 10 x 
1

12
 ~ 0,833 = 0h 

• Natürlich können auch von einem Mitglied mehr Stunden geleistet werden. Diese 
Stunden werden aber nicht für das neue Kalenderjahr berechnet/gutgeschrieben 
oder ausbezahlt. 

 
 
4. Dürfen Vereinsstunden von Angehörigen (Eltern, Geschwister,..) oder Freunden 
übernommen/geleistet werden? 
 

• Übernahme durch die Eltern 
Vereinsstunden für Mitglieder unter 18 Jahren dürfen ausschließlich von den Eltern 
übernommen werden. Eine Übernahme durch andere Angehörige (z.B. 
Geschwister, Onkel/Tanten) oder durch Freunde ist nicht zulässig. 
 

• Übergangsjahr beim 18. Geburtstag 
In dem Kalenderjahr, in dem das Mitglied seinen 18. Geburtstag feiert, dürfen Eltern 
die Vereinsstunden letztmalig für das Kind übernehmen. 



 

 
 
 
 

• Eigenständige Ableistung ab 18 Jahren 
Ab dem Kalenderjahr, in dem das Mitglied zu Jahresbeginn bereits 18 Jahre alt ist, 
müssen die Vereinsstunden vollständig vom Mitglied selbst erbracht werden. 

 
 
5. Für welche Tätigkeiten können Vereinsstunden geleistet werden? 

• Die Tätigkeiten werden in 4 Bereiche eingeteilt, diese Einteilung dient der 
Übersicht: 
 

1. Aktive Herren und Damen 
2. Alte Herren 
3. Jugend 
4. Gesamtverein 

 

• Beispiele für Tätigkeiten für die jeweiligen Bereiche werden im Folgenden 
beschrieben. 

1. Aktive Herren und Damen (dient nur als Beispiel): 

Tätigkeit Max. Personenanzahl Stunden 

Rasenplatz streuen 2 2 

Kassieren Heimspiele 1 4 

Berichte schreiben (pro Bericht) 1 0,5 

Betreuung der Facebook-Seite ? ? 

........   

 
2. Alte Herren: 

Tätigkeit Max. Personenanzahl Stunden 

Pfeifen Freundschaftsspiel 1 2 

Berichte (pro Bericht) 1 0,5 

.........   

 
3. Jugend: 

Tätigkeit Max. Personenanzahl Stunden 

Pfeifen Jugendspiel 1 1,5 

Unterstützung/Leiten Jugendtraining 1 1,5 

..........   

 
 
 
 



 

 
 
 
 
4. Gesamtverein: 

Tätigkeit Max. Personenanzahl Stunden 

Platzpflege 4 4 

Wettemarktfest (versch. Aufgaben) 10-20 4-8 

Marktplatzfest (versch. Aufgaben) 8-12 4-8 

Jahresfeier Bar 2 6 

...........   

 
 
6. In welchen Tätigkeitsbereichen können die Mitglieder ihre Vereinsstunden 
leisten? 

• Jedes Mitglied kann seine Vereinsstunden in jedem der 4 Tätigkeitsbereiche 
leisten. 

• Aufgaben werden exakt beschrieben (Stundenanzahl, Wo, Wann, max. 
Helferanzahl,..) und gegeben falls mit Bemerkungen (gewünschtes Mindestalter, 
Anstrengungsgrad,..) versehen. 

 
 

7. Wo sind die aktuell verfügbaren Tätigkeiten einzusehen? (offen) 

• Auf der Vereins-Homepage anhand eines Arbeitskalenders.  

 
 

• Per Anfrage an den jeweiligen Abteilungsleiter  

• Per WhatsApp Gruppenchat 
 
 
8. Wie kann sich ein Mitglied für eine Tätigkeit anmelden? 

• Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

o Per E-Mail/WhatsApp bei der zuständigen Person. 
o Auf der Vereins-Homepage. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
9. Wie werden die Vereinsstunden erfasst? 

• Es gibt vor Ort immer eine zuständige Aufsichtsperson zur Umsetzung, Diese wird 
durch den Zuständigen Abteilungsleiter oder dem Vorstand ernannt. 

• Diese Aufsichtsperson vergewissert sich, dass alle Personen erschienen sind und 
die Aufgabe zufriedenstellend erledigt wurde. Dabei werden die Stunden erfasst 
und notiert. Die Dauer wird auf die nächste volle oder halbe Stunde auf- bzw. 
Abgerundet. 

 
 

• Falls keine Aufsichtsperson erscheinen kann, wird die Verantwortung der Erfassung 
einer Person, die bei der Tätigkeit anwesenden ist, übergeben. Dieser erstattet 
anschließende Bericht.  

• Die Aufsichtspersonen tragen alle geleisteten Stunden in eine Tabelle ein/werden in 
der zukünftigen App erfasst. 

• Dokumentation in Excel-Tabelle 
 
 
10. Können Mitglieder die aktuell geleisteten Stunden einsehen? 

• Ja bspw. auf Nachfrage per E-Mail 
 
 

11. Wie werden nicht geleistete Vereinsstunden verrechnet? 

• Nach Abschluss des Kalenderjahres wird die Liste der geleisteten Vereinsstunden 
herangezogen.  

• Wenn die erforderliche Stundenanzahl nicht geleistet wurde, wird der Betrag am 
Ende des Jahres per Lastschrifteinzug eingezogen. Sollte das Mitglied unterjährig 
austreten, werden die fehlenden Stunden anteilig nach 3. berechnet, sollten 
Stunden offen sein werden diese vor Austritt eingezogen. 

• Pro fehlende Stunde 10€. Bei Mitgliedern bis einschließlich 17 Jahre 5€ pro 
fehlende Stunde. 

• Sonderfall Übergangsjahr: 
o In dem Kalenderjahr, in dem das Mitglied seinen 18. Geburtstag feiert, 

werden 5€ pro fehlende Stunde eingezogen. 
o Ab dem Kalenderjahr, in dem das Mitglied zu Jahresbeginn bereits 18 Jahre 

alt ist, werden 10€ pro fehlende Stunde eingezogen. 
 
 
12. Ab wann gelten die Regelungen des Vereinsstunden-Konzeptes? 

• Einführung des Vereinsstunden -Konzeptes ab dem Kalenderjahr 2023. 



 

 
 


